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Die digitale Kanzlei  

Von analog zu digital – eine Bestandsaufnahme: 
Wie analysiere ich meine Arbeitsprozesse?

Nicht erst seit der Einführung des beA ist das Thema »Digitalisierung« in Kanzleien 
angekommen und findet mehr und mehr Beachtung. Auch das vergangene turbul-
ente Jahr 2020 hat vielen Kanzleien einen Digitalisierungsschub verpasst: Schnell 
wurde deutlich, wie wichtig Digitalisierung in der heutigen Zeit ist. So wurden in 
kürzester Zeit Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet und die Arbeitsprozesse ange-
passt oder gar neu gestaltet. Fakt ist: Digitalisierung ist unverzichtbar geworden, um 
eine Kanzlei zukunftsweisend und wirtschaftlich erfolgreich aufzustellen. Doch wie 
geht man bei der Umstellung von fest verankerten, papiergebundenen Arbeitsab-
läufen hin zur digital agierenden Kanzlei vor? Was ist zu berücksichtigen und welche 
Schritte sollten grundsätzlich bei der Planung und Umsetzung Beachtung finden? 
Dieses Schweitzer Thema soll Ihnen einen praktikablen Überblick verschaffen und 
handfeste Tipps für Ihre Kanzlei geben.

Am Anfang steht das Ziel
Was auf den ersten Blick widersprüchlich erscheint, ergibt bei näherer Betrachtung 
Sinn. Ohne die klare Definition, was das Ziel der Veränderungen innerhalb der Kanz-
leiabläufe sein soll, kann es passieren, dass man sich inhaltlich verzettelt. Es gibt 
keinen klaren Fokus, der Faktor Zeit ufert »plötzlich« aus oder auch die Kosten explo-
dieren. Am Ende steht dann vielleicht ein unerwartet schlechtes Ergebnis oder das 
Projekt wird sogar ergebnislos aufgegeben. 

Um all dies zu vermeiden, sollten daher zu Beginn des Projekts folgende Fragen 
genau geklärt werden:
• Welche Bereiche möchten Sie digitalisieren?
• Soll Arbeit generell auch außerhalb der Kanzleiräume möglich sein? (Homeof-

fice, mobiles Arbeiten, Nutzen von Akteninhalten bei Gerichtsterminen oder aus-
wärtigen Terminen etc.)

• Innerhalb welchen Zeitraums soll das Projekt umgesetzt werden? 
• Wer soll Teil des Projektteams werden?
• Braucht es externe Unterstützung, z. B. durch IT-Berater*innen, Softwareher-

steller*innen, Hardwareanbieter*innen etc.?
• Welches Budget steht für das Projekt zur Verfügung?

2020 hat gezeigt: Die Digitalisierung 
ist unverzichtbar geworden

 
Klären Sie alle wichtigen Fragen vor 

Beginn der Digitalisierung 
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Die vollständige Umstellung aller Abläufe von analog zu digital ist ein langwieriger Pro-
zess. Es wird Monate dauern, bis ein solches Projekt zum Abschluss gebracht wer-
den kann. Und dabei kommt es ganz entscheidend auf die Vorbereitung an. Es kann 
sinnvoll sein, sich zunächst auf die Kern- bzw. Standardprozesse zu fokussieren und 
diese umzustellen und dann laufend weitere Prozesse nachziehen zu lassen. Bei der 
Auswahl der Arbeitsprozesse helfen die einfachen Fragen:

»Womit beschäftigen wir uns täglich?« und 
»Was kostet am meisten Zeit?«

Da es kaum eine Kanzlei geben wird, die nicht schon Teile ihrer Arbeitsprozesse in 
digitaler Form ausführt, kann zudem gefragt werden, welche Arbeitsprozesse schon 
(teilweise) in digitaler Form vorliegen und wo im Rahmen eines Digitalisierungsprojek-
tes nur noch ein Lückenschluss vorgenommen werden muss. Hierzu wird in vielen 
Kanzleien die Bearbeitung des Postein- und -ausgangs zählen, die generelle Akten-
führung (mit sog. »Hybridakte«), Diktaterstellung- und -bearbeitung, die Abwicklung 
des Zahlungsverkehrs, aber auch das Personalwesen. Dabei handelt es sich meist um 
Kernprozesse der Kanzlei, die bei der Beantwortung der obenstehenden Fragen auf-
tauchen werden. Insofern bietet es sich für viele Kanzleien an, mit der Digitalisierung 
in diesen Bereichen zu beginnen. 

Es gibt auch Bereiche in der Kanzlei, die nicht unter das Stichwort »Arbeitsprozess« 
im engeren Sinne fallen. Hierzu kann das Informationsmanagement gehören. Es bie-
tet sich auch in diesen Bereichen an, z. B. auf den Bezug von Papierfachliteratur zu 
verzichten und stattdessen auf juristische Datenbanken oder den Online-Bezug von 
Fachliteratur umzustellen. Das spart nicht nur Platz, sondern senkt oft auch Kosten, 
beschleunigt die Suche und erleichtert das Speichern von Rechercheergebnissen zu 
einzelnen Akten. Das beeinflusst die Mandatsbearbeitung positiv.

Das Projektteam sollte im besten Fall aus Kanzleimitgliedern jeglicher Hierarchieebe-
ne bestehen und Personen aus allen Arbeitsbereichen vereinen (z. B. alle Dezernate 
eines Anwaltsbereichs und des Notariats, Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung). Das 
Zusammenspiel von Partnern und Angestellten ist sachlich und fachlich wichtig. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass ein Arbeitsprozess aus verschiedenen Blickwin-
keln und Verantwortungsbereichen betrachtet, bewertet und verbessert wird.
Üblicherweise ist eine Unterstützung des Projektteams durch Expert*innen für Soft-
ware, Hardware und Netzwerkumgebungen notwendig. Verfügt man bereits über eine 
Kanzleisoftware, sind die entsprechenden Hersteller*innen gerne bereit, Expert*innen 
für Digitalisierungsmaßnahmen zu stellen. Ist man dahingehend noch nicht »versorgt«, 
ist es oft hilfreich, in befreundeten Kanzleien nachzufragen, mit welcher Software man 
gute Erfahrungen gemacht hat. Die Empfehlung aus der Praxis heraus ist mehr wert, 
als die schönste Hochglanzanzeige mit ihren zahlreichen Versprechungen. 

Bei der Frage nach dem Budget für Digitalisierungsmaßnahmen spielen viele Fak-
toren eine Rolle. Nicht nur die reinen Kosten für Software, Lizenzen, Hardware oder 
auch externe Beratungsleistungen sind zu berücksichtigen, sondern auch die Zeit, 

Fokussieren Sie sich zunächst 
auf Standardprozesse

 

Tipp:
Denken Sie nicht nur an

typische Arbeitsabläufe! 

Worauf Sie bei der Zusammenstellung 
des Projektteams achten sollten

Budget und Zeitmanagement
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die das Projektteam aufwendet. Hinzu kommt Schulungszeit für die Kanzleimitarbei-
ter*innen, falls neue Softwareanwendungen oder Hardware eingeführt werden. Bei 
der Einführung gänzlich neuer Kanzleisoftware kann der Aufwand sehr schnell meh-
rere Tage betragen. Zudem ist damit zu rechnen, dass die Mitarbeiter*innen in den 
ersten Wochen nach Umstellung von Arbeitsprozessen zunächst länger für bestimmte 
Abläufe benötigen, da sie erst zur Routine werden müssen. Dabei kann man davon 
ausgehen, dass ein Zeitverlust von einer Stunde pro Tag in den ersten zwei Wochen 
durchaus realistisch ist.

Feststellung des Ist-Zustands
Im nächsten Schritt müssen alle (ausgewählten) Arbeitsprozesse erfasst werden. Das 
bedeutet, dass sie identifiziert und beschrieben werden. Dazu ist es notwendig, einen 
Prozess in Einzelprozesse zu zerlegen und ihn im Ist-Zustand schriftlich zu beschreiben.

Beispiel: Der Arbeitsprozess »Bearbeitung des Posteingangs« kann zerlegt wer-
den in die Einzelprozesse »Einscannen von Papierpost«, »Notieren von Fristen und 
Terminen«, »Speichern von Eingängen zur Akte«, »Verteilen an Empfänger*innen  
innerhalb der Kanzlei« etc. Hinter einem vermeintlich einfachen Vorgang stecken 
viele einzelne Handlungen, die abgebildet und neu strukturiert werden müssen.

Die Methoden, die für die Erfassung angewendet werden können, sind unterschiedlich. 
Es kann z. B. innerhalb des Projektteams im Rahmen eines Gruppengesprächs ein Ab-
lauf beschrieben werden. Jede*r aus dem Team trägt seine Beschreibung vor, woraus 
der aktuell gelebte Ablauf ermittelt wird. Oder es wird jede*r Mitarbeiter*in gebeten, 
Abläufe schriftlich zu beschreiben und beim Projektteam einzureichen. Möglich sind 
auch Gespräche einzelner Projektteammitglieder mit ausgewählten Mitarbeiter*innen.

Um einer gewissen Betriebsblindheit vorzubeugen, kann es auch aufschlussreich sein, 
die Arbeitsprozesse durch externe Hilfe ermitteln zu lassen. Dann fungieren außen-
stehende Personen als Beobachter*innen oder werten beispielsweise schriftliche Ab-
laufbeschreibungen aus. Zusätzlich können sie mündliche Beschreibungen von Abläu-
fen standardisiert erfragen, neutral erfassen, schriftlich bündeln und für die weiteren 
Schritte nutzbar machen.

Wird tatsächlich jedes Mitglied des Kanzleiteams hierarchieunabhängig gebeten, ein 
und denselben Ablauf zu schildern, erhält man sehr genaue und umfassende Ablauf-
beschreibungen. Sie spiegeln zum einen wider, ob bestimmte Abläufe u. U. gar nicht in 
jedem Kanzleibereich bekannt oder benötigt werden, aber auch, wenn derselbe Ablauf 
in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich vollzogen wird. Diese Unterschiede 
und Brüche in Abläufen sind wichtig zu erkennen und im Sinne einer kanzleieinheitli-
chen Arbeitsweise abzustellen.

Die Analyse der Arbeitsabläufe kann daher Aufschluss über folgende Punkte geben:
• Sind die Arbeitsprozesse allen Teammitgliedern bekannt und werden sie einheit-

lich durchgeführt?
• Wo gibt es Medienbrüche (werden z. B. elektronisch eingehende Rechnungen 

Zerlegen Sie Arbeitsprozesse
in Einzelprozesse

Arbeitsprozesse aus verschiedenen 
Perspektiven betrachten lassen 

Tipp:
Lassen Sie die Arbeitsprozesse von 

mehreren Mitarbeiter*innen schildern!
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ausgedruckt und in der Buchhaltung in Papierform verarbeitet oder E-Mails aus-
gedruckt in eine Papierhandakte geheftet, erhalten die Mitarbeiter*innen ihre 
Lohnabrechnungen in Papierform)?

• Wo werden Tätigkeiten u. U. doppelt ausgeführt, weil z. B. Daten mehrfach 
erfasst werden müssen?

• Wo gibt es zeitliche Verzögerungen im Ablauf und welcher Arbeitsprozess ist 
von welchem abhängig?

Das glitzernde Einhorn, oder: der angestrebte Soll-Zustand
Nach der Analyse des Ist-Zustands der Prozessabläufe, muss die Frage beantwortet 
werden, wie der Idealfall eines Ablaufs aussieht. Was ist also das Ziel der Umstel-
lung auf einen digitalen Prozess? Dabei gilt vor allem:

Wie kann von Anfang bis Ende ein Prozess so umfangreich wie mög-
lich genutzt werden?
Außerdem muss jeder Arbeitsprozess in der Einzelbetrachtung zeigen, dass er der 
Kanzlei einen deutlichen Nutzen bringt. Dieser Nutzen kann unter anderem in der 
hohen, gleichbleibenden Qualität eines Ablaufs und somit des Arbeitsergebnisses 
liegen. Andere Nutzen können sein: 
• Schnelligkeit (beispielsweise, um Personalressourcen zu entlasten und Mandan-

tenanfragen zügiger zu beantworten)
• Kostensenkung (von Papier, Büromaterial, Porto, Personalkosten. Aber Achtung: 

dem gegenüber stehen die Kosten für erhöhten Speicherbedarf, Wartung, Lizen-
zen, Software, Hardware etc.)

• Erhöhung der Mandanten- und Mitarbeiterzufriedenheit
• Rückgang von Beschwerden (durch Mandant*innen oder Dritte)
• Erhöhung des Automatisierungsgrads
• verlässliche Erfüllung von berufsrechtlichen, steuerrechtlichen oder sonstigen 

gesetzlichen Vorgaben

Fazit: Gute Planung ist die Voraussetzung für eine gelungene Digita-
lisierung
Die Umstellung von Arbeitsprozessen von analog zu digital ist keine Aufgabe, die 
eine Kanzlei gänzlich ohne externe Hilfe und unbedarft angehen sollte. Der Nutzen 
der Digitalisierung ist sehr hoch, aber ebenso sind es die Hürden auf dem Weg dort-
hin. Gute Planung und maßvolle Gestaltung des Wandels sind unerlässlich. Der Auf-
wand lohnt sich jedoch in vielerlei Hinsicht: Eine erfolgreiche Digitalisierung bringt 
z. B. eine effizientere Nutzung der Arbeitszeit sowie die Reduzierung von Fehlern 
und monotonen Aufgaben. Das wiederum sorgt für eine höhere Mitarbeiter- und 
Mandantenzufriedenheit.

Wenn Sie nach Tools suchen, die Sie in Ihrer Kanzlei für die Digitalisierung einsetzen 
können, finden Sie weitere Informationen auf: https://legal-tech-verzeichnis.de

 

Nutzen der Digitalisierung
für Ihre Kanzlei

Höhere Mitarbeiter- und 
Mandantenzufriedenheit

Tool-Tipp

2021 | Seite 4 von 12  

https://legal-tech-verzeichnis.de


Oder bestellen Sie direkt online!
www.schweitzer-online.de

Zusammenarbeit in Zeiten der Digitalisierung 
Was ist digitale Arbeit und wie arbeitet die Kanzlei auch mobil effektiv? 

Arten der digitalen (Zusammen-)Arbeit
Der Begriff »digitale Arbeit« kann auf unterschiedliche Weise verstanden werden. 
Damit kann zum einen die individuelle digitale Tätigkeit gemeint sein, zum anderen 
auch die verschiedenen Formen der kollaborativen Arbeit. Für alle Formen der digita-
len Arbeit gilt dabei, dass diese Tätigkeiten dezentral, zeitlich und örtlich flexibel und 
zum Teil automatisiert ausgeführt werden.

Ein einzelnes Kanzleimitglied arbeitet an seinem Arbeitsplatz papierlos mit ei-
ner vollelektronischen Handakte. Ein weiterer Anwalt / eine weitere Anwältin der 
Kanzlei greift bei einem Gerichtstermin auf die elektronisch geführte Handakte 
mobil mittels Tablet oder Laptop zu. Andere Kanzleimitglieder arbeiten im Ho-
meoffice. Alle diese Tätigkeiten fallen unter den Begriff des digitalen Arbeitens.

Im Rahmen der Kommunikation mit Mandant*innen oder Dritten bietet die Digitali-
sierung diverse neue Möglichkeiten, z. B.
• die rechtliche Beratung mittels Videomeeting,
• die Bereitstellung von Dateien über verschlüsselte Zugänge zur elektronischen 

Handakte (»WebAkte«),
• der digitale Informationsaustausch zu Rechtsschutzversicherungen über ent-

sprechende Direktschnittstellen aus der Kanzleisoftware,
• die Automatisierung des Mahnlaufs für eigene Honorarabrechnungen, ebenso 

wie die Automatisierung der Bearbeitung des gerichtlichen Mahnverfahrens 
(hier bieten Kanzleisoftwares bereits gute Lösungen an), 

• die sichere Kommunikation mittels beA.

Durch die Digitalisierung kann auch eine Auslagerung von einzelnen Tätigkeiten er-
folgen. Hier sind zum Beispiel Abrechnungstätigkeiten, Telefondienst, Buchhaltung 
oder Diktatschreiben zu nennen. Punktuell kann damit das Kanzleiteam entlastet 
werden. Das entzerrt manchmal die personell angespannte Lage und erhöht dadurch 
die Mitarbeitermotivation und -bindung. 

So gelingt die Digitalisierung – 
die wichtigsten Faktoren auf einen Blick:

1. Planen Sie im Voraus und setzen Sie Ihre Ziele fest.
2. Investieren Sie genug Zeit und Geld in das Projekt.
3. Analysieren Sie den aktuellen Stand der Digitalisierung in Ihrer Kanzlei. 
4. Fokussieren Sie sich zunächst auf die wichtigsten Arbeitsprozesse.
5. Stellen Sie ein Projektteam zusammen, das aus Mitgliedern möglichst aller  
    Hierarchieebenen besteht. 
6. Ziehen Sie auch externe Hilfe zu Rat.

Checkliste

Beispiel aus dem Kanzleialltag

Neue Kommunikationswege mit
Mandant*innen erschließen

 

Digitale Arbeit entlastet
das Kanzleiteam
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Technische Voraussetzungen der digitalen Arbeit
Die Grundvoraussetzung ist, dass sämtliche Prozesse der Kanzlei papierlos bearbeit-
bar sind. Es wäre zwar möglich, z. B. durch Mitnahme von Handakten ins Homeof-
fice, diese dort zu bearbeiten. Jedoch ist dies nicht nur aus datenschutzrechtlichen 
und logistischen Gründen kritisch zu sehen, sondern bringt auch keinen echten Vor-
teil, wenn aufgrund von Medienbrüchen zwischen digitaler Akte und Papierakte nach 
Rückkehr in die Kanzlei Dokumente nacherfasst, eingeheftet oder gespeichert wer-
den müssen. Zudem fehlt diese Papierakte dann zeitweise innerhalb der Kanzlei und 
verzögert dort die weitere Bearbeitung. So gesehen, handelt es sich in diesem Fall 
um keine wirkliche effiziente digitale Bearbeitung, sondern nur um die Verlagerung 
des Arbeitsplatzes ohne Verbesserung und Beschleunigung der Aktenbearbeitung.

Ein besserer Weg für die Arbeit im Homeoffice ist der Zugriff von außen z. B. mittels 
VPN-Tunnel auf das Kanzleinetzwerk, mit dem dann bequem innerhalb der Kanz-
leisoftware und den üblichen Kommunikationsmitteln, wie E-Mail-Postfächern, ge-
arbeitet werden kann. Auf diese Weise ist ein Arbeiten von praktisch jedem Ort der 
Welt mit Internetverbindung möglich.

Für die weitere digitale Kommunikation mit Kanzleimitgliedern oder Dritten sollte 
zudem eine Plattform eingerichtet werden. Beispielhaft seien hier Angebote wie 
Microsoft Teams, Zoom, ClickMeeting, edudip, GoToMeeting etc. genannt. Mit de-
ren Einsatz kann der Kontakt innerhalb des Kanzleiteams gehalten werden oder auch 
dezentral Mandantenbesprechungen erfolgen.

Generell sollte die Arbeit, z. B. im Homeoffice, nur mit Geräten erfolgen, die im Kanz-
leieigentum stehen. Die dienstliche Nutzung von privaten Geräten (z. B. durch das 
Einbinden privater Scanner, Drucker oder Kopierer, oder Installieren des VPN-Zugangs 
auf Privatrechnern oder Laptops) ist nicht nur aus Datenschutz- und Datensicherheits-
gründen bedenklich, sondern kann auch zu Schwierigkeiten führen, wenn Hardware 
defekt ist und sich die Frage von Reparatur, Ersatz, Gewährleistung etc. ergibt.
Richtet die Kanzlei Homeoffice-Arbeitsplätze ein, sind die entsprechenden Regelun-
gen im Verarbeitungsverzeichnis und bei den TOM (technische und organisatorische 
Maßnahmen) aufzunehmen. Zudem sind die Mitarbeitenden in besonderer Weise zu 
unterweisen und zu sensibilisieren, wie datenschutzkonform gearbeitet werden muss.

Organisation der digitalen (Zusammen-)Arbeit
Erlaubt die Kanzlei die Arbeit im Homeoffice, sind seitens der Kanzlei klare organi-
satorische Strukturen zu schaffen. Handelt es sich nicht um einen dauerhaften Ho-
meoffice-Arbeitsplatz, sondern wird es Mitarbeitenden erlaubt, individuell festzule-
gen, wann sie zuhause arbeiten, ist für alle Kanzleimitglieder zu kommunizieren, wer 
sich wann im Homeoffice befindet. Dies kann z. B. durch die Nutzung eines gemein-
samen Kanzleikalenders dokumentiert werden. Hilfreich für die interne Organisation 
und externe Kommunikation ist es, wenn für alle planbar die Abwesenheitszeiten für 
einen längeren Zeitraum festgelegt werden. 
Die Arbeit im Homeoffice hat zudem mit klaren Zielvorgaben zu erfolgen. Was ist 
gewollt? Soll zuhause in einer ruhigen Umgebung z. B. an komplexen Sachverhalten 

Voraussetzung: 
 Prozesse sind papierlos bearbeitbar

Zugriff vom Homeoffice 
auf das Kanzleinetzwerk

Kommunikationsplattform einrichten 

Private und dienstliche Geräte trennen
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oder Planungstätigkeiten gearbeitet werden oder ist der Homeoffice-Arbeitsplatz le-
diglich das Pendant zum Kanzleiarbeitsplatz, d. h. dass dort sämtliche üblicherweise 
anfallenden Tätigkeiten erfolgen?

Der große Vorteil der zeitlichen Flexibilität der Arbeit im Homeoffice sollte nicht ausu-
fern, sondern Regeln folgen. Selbstverständlich gilt auch zuhause das Arbeitszeitge-
setz. Das bedeutet, dass Beginn, Ende und Pausen auch zuhause eingehalten werden 
müssen. Es ist technisch möglich, z. B. Zugänge zu bestimmten Zeiten zu sperren, so 
dass die Arbeit spätabends oder nachts unmöglich ist oder nach einer gewissen Zeit 
(z. B. sechs Stunden) die Verbindung abgebrochen wird, um Pausen zu »erzwingen«. 
Für die Mitarbeitenden ist es hilfreich sich eine klare Tagesstruktur zu schaffen – so 
wie man sie beim Arbeiten im Büro auch hätte.

Um sozialer Isolation vorzubeugen, ist es sinnvoll, z. B. einmal wöchentlich das ge-
samte Kanzleiteam zu einer Videokonferenz zusammenzuschalten. Dieses Meeting 
sollte strukturiert abgehalten werden. Das bedeutet, dass z. B. anhand einer TOP-Lis-
te wichtige Gesprächspunkte aufgeführt werden. Auf der TOP-Liste befinden sich in 
Stichworten die Themen, die während dieses Meetings angesprochen werden sollen. 
Die TOP-Liste sollte zentral (im Intranet) gespeichert sein, so dass jedes Kanzleimit-
glied sich im Vorfeld informieren kann, was besprochen wird und selbst neue Themen 
eintragen kann. Diese Art der Strukturierung der Meetings sorgt insgesamt für eine 
effizientere Durchführung.
In den Videomeetings können nicht nur fachliche Themen oder kanzleiinterne Informa-
tionen ausgetauscht, sondern auch der zwischenmenschliche Kontakt aufrechterhal-
ten werden. Das gilt nicht nur für die Mitarbeiter*innen, die sich z. B. aufgrund einer 
Quarantänesituation zuhause befinden, sondern insbesondere auch für neue Kanzlei-
mitglieder. Diese haben es besonders schwer, sich in ein bestehendes Kanzleiteam zu 
integrieren, wenn man sich über längere Zeit nicht persönlich sehen kann. In diesem 
Fall kann es sogar sinnvoll sein, jeden Tag ein kurzes Videomeeting mit einem »On-
boarding-Paten« bzw. einer »Onboarding-Patin« zu halten.

Die Kanzlei muss für die Arbeit zuhause zudem klar regeln, wie die Erreichbarkeit der 
Kanzleimitglieder aussehen soll. Nicht nur mit Blick auf die Arbeitszeiten, sondern 
auch, ob Telefonanrufe aus der Kanzlei weitergeleitet oder ob Anrufe und Rückrufbit-
ten per digitaler Nachricht übermittelt werden, so dass das Kanzleimitglied entschei-
den kann, wann Rückrufe erfolgen.
Auch muss geklärt werden, ob z. B. andere Arten von Rückfragen an Homeoffice-Ta-
gen erlaubt sind. Dient das Homeoffice punktuell dem ungestörten Arbeiten, so soll-
ten sämtliche Rückfragen aus der Kanzleiumgebung nur in Ausnahmefällen erfolgen. 
Möglich ist es auch, zu vereinbaren, dass sich die Mitarbeitenden Rückfragen unterei-
nander per E-Mail senden oder in größeren Kanzleien z. B. eigene Messenger-Dienste 
genutzt werden. Bei konkreter Aktensachbearbeitung können Aufträge oder Rückfra-
gen im Rahmen von elektronischen Postverfügungen aus der Kanzleisoftware her-
aus verschickt werden. Auch dies hat sich in der Praxis bewährt.

Regeln für die Arbeit im 
Homeoffice aufstellen

 

Zwischenmenschlichen Kontakt durch 
regelmäßige Meetings aufrechterhalten

Erreichbarkeit im Homeoffice 
klar regeln
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Damit die fachliche Fort- und Weiterbildung auch in Homeoffice-Zeiten gewährleistet 
ist, können die bereits erwähnten regelmäßigen Videomeetings genutzt werden. Hier 
können Informationen über aktuelle Rechtsprechung, Gesetzesänderungen oder auch 
die Anpassung von Kanzleiabläufen verteilt werden. Daneben können Mitarbeitende 
im Homeoffice natürlich auch an Online-Seminaren teilnehmen. Weiterhin ist es wich-
tig, dass sämtliche interne Organisationsanweisungen, Vorlagen, Handbücher, Litera-
turlisten, Datenbanken etc. auch von außen erreichbar sind. Das hilft nicht nur dem 
bestehenden Kanzleiteam, sondern ganz besonders auch neuen Kanzleimitgliedern.

Fazit
Digitale Arbeit scheint vielfach losgelöst von üblichen Regeln oder Rahmenbedingun-
gen. Das bietet viele Möglichkeiten der individuellen Ausgestaltung für jede Kanzlei. 
Die Regeln muss jede Kanzlei klar definieren und kommunizieren. Die großen Vor-
teile im Hinblick auf Flexibilität, Mobilität, Mitarbeitermotivation und -bindung sollten 
aber jede Kanzlei überzeugen, auch nach Corona dauerhaft Homeoffice-Arbeitsplät-
ze anzubieten und den Weg der digitalen Arbeit auszugestalten und zu etablieren.

Die Stärken der Digitalisierung bei der Mandatenakquise und der 
Optimierung von Arbeitsprozessen   

Digitale Mandatsanbahnung und Mandantenbetreuung
Das Internet ist heute der »place to be«, um neue Mandantinnen und Mandanten 
zu gewinnen. Kanzleien, die sich im Internet gut zu präsentieren wissen, haben es 

Fort- und Weiterbildungen
auch im Homeoffice ermöglichen

 

Checkliste

So gelingt die Digitalisierung – 
die wichtigsten Faktoren auf einen Blick:

1. Mit dem Begriff »digitale Arbeit« kann zum einen die individuelle digitale 
Tätigkeit gemeint sein, zum anderen auch die verschiedenen Formen der 
kollaborativen Arbeit. 

2. Digitale Arbeit eröffnet neue Möglichkeiten, mit Mandant*innen oder Dritten 
zu kommunizieren und kann das Kanzleiteam entlasten.

3. Für die digitale Arbeit sollte ein externer Zugang, z. B. über VPN, für alle 
Kanzleimitglieder auf die internen Dateien, Datenbanken und Kanzleisoftware 
gewährleistet werden. Private und dienstliche Geräte sollten dabei strikt 
getrennt werden. 

4. Die Kanzlei sollte klare Regeln für die Arbeit im Homeoffice schaffen. Dar-
unter fallen z. B. die Arbeitszeiten, datenschutzrechtliche Vorgaben und die 
Erreichbarkeit der Mitarbeitenden im Homeoffice. 

5. Mithilfe eines mindestes einmal in der Woche abgehaltenen Kanzleimeetings 
kann der zwischenmenschliche Kontakt in Homeoffice-Zeiten aufrechterhalten 
werden. 

6. Fort- und Weiterbildung ist auch im Homeoffice wichtig und möglich, z. B. 
durch Online-Seminare.
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dabei deutlich einfacher. Eine gute Internetpräsenz hilft Kanzleien aber nicht nur da-
bei, Mandate zu gewinnen, sondern auch Bearbeitungszeiten innerhalb der Kanzlei 
zu verringern und Prozesse zu verschlanken.

Keine Kanzlei kommt heutzutage mehr ohne eine gute Kanzleiwebsite aus. Über 
diese (und zuvor über die Suche in den einschlägigen Anwaltssuchportalen) findet 
ein neuer Mandant oder eine neue Mandantin den Weg in die Kanzlei. Die Darstel-
lung der Kanzlei sollte daher professionell, ansprechend, aktuell und die Homepage 
intuitiv bedienbar sein. 

Gut aufgestellt ist eine Kanzlei, wenn sich auf der Homepage bereits viele Informa-
tionen befinden, die (potenzielle) Mandantinnen und Mandanten ohnehin erfragen 
würden und die sie dazu bewegen, sich mit der Kanzlei in Verbindung zu setzen. Au-
ßerdem sollte es ein niedrigschwelliges Angebot zur Kontaktaufnahme geben. Dies 
kann über ein Kontaktformular geschehen oder die Nutzung von E-Mail-Adressen 
zu rechtlichen Schwerpunkten (z. B. arbeitsrecht@musterkanzlei.de; unfallschaden@
musterkanzlei.de etc.). Durch automatisierte E-Mail-Antworten erhalten Mandantin-
nen und Mandanten sofort eine Eingangsbestätigung.  Das ist nicht nur serviceori-
entiert, sondern reduziert oder eliminiert auch vorschnelle telefonische Rückfragen.

Da die Betreuung von Mandanten und Mandantinnen immer öfter nicht mehr nur 
regional und persönlich erfolgt, sondern – gerade auch pandemiebedingt – mittels 
Videomeeting oder Telefonberatung, kann die Kanzlei dies offensiv anbieten. Es 
gibt bereits Kanzleien, die eine Video-Erstberatung zum Festpreis mittels eigenem 
Online-Shop anbieten.

Eine Kanzlei sollte generell prüfen, ob die im Einsatz befindliche Telefonanlage in 
die Kanzleisoftware zu integrieren ist. Auf diese Weise können bei eingehenden 
Anrufen Mandanten und Mandantinnen sofort erkannt, ein Aktenbezug angezeigt 
und Telefonzeiten direkt als Aufwand in die Akte gebucht werden.

Um die eigene Expertise hervorzuheben, kann sich die Kanzlei auch im Rahmen von 
Online-Vorträgen zu speziellen Rechtsgebieten oder Beratungsthemen präsentieren. 
Diese können auf der Homepage oder im Kanzlei-Newsletter angepriesen werden. 
Auf diese Weise erreicht man ein großes Publikum und kann ggfs. neue Mandate 
akquirieren. Professionell und zeitsparend ist es, wenn eine Anmeldung zu einer ent-
sprechenden Veranstaltung direkt über die Videomeeting-Plattform erfolgen kann. 
Viele Anbieter ermöglichen z. B., dass Teilnehmer und Teilnehmerinnen sich über 
ein Kontaktformular anmelden und automatisiert eine Bestätigung, den Zugangslink 
sowie eine Rechnung erhalten. Der Aufwand der Kanzlei hält sich damit in Grenzen, 
aber die Außendarstellung wird positiv beeinflusst.

Die Kanzlei kann ihre Auffindbarkeit und juristische Kompetenz mithilfe von Blogbei-
trägen auf der eigenen Homepage erhöhen. Die professionelle Nutzung von SEO 
(also Suchmaschinenoptimierung) kann in Zusammenarbeit mit IT- oder Marke-
ting-Expertinnen oder -Experten darüber hinaus zu einer größeren Reichweite und 

Gut aufgestellt mit
der eigenen Kanzleiwebsite 

Die Kontaktaufnahme so
einfach wie möglich gestalten

Tipp

Kompetenz zeigen und durch
Online-Vorträge Mandate akquirieren

Größere Reichweite mit guter
Suchmaschinenoptimierung 
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Bearbeitungszeiten durch Download-
bereich auf Website verringern

Datenschutz bei der
Mandatsbearbeitung

 

Vorteile einer E-Akte

Auffindbarkeit bei Google und Co. führen. Zu beachten ist die Aktualität von Artikeln, 
Blogbeiträgen oder »News«. Beiträge, die zu lange auf einer Homepage verweilen, 
wirken dem Eindruck einer Kanzlei, die up-to-date ist, massiv entgegen. Also sollte 
regelmäßig eine Prüfung erfolgen, so dass ältere Artikel durch neue ersetzt werden.

Auf der Kanzleiwebsite sollten in einem Downloadbereich sämtliche Formulare und 
Hinweise vorhanden sein, die es Mandanten und Mandantinnen ermöglichen, stan-
dardisiert Informationen zu einem neuen Mandat zu erhalten, aber auch der Kanzlei 
zu »liefern«. Dazu gehören Vollmachtexemplare, Vergütungsvereinbarungen, Erklä-
rungen zu persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen in PKH-/VKH-Verfahren, 
aber vor allem individuelle Mandatsaufnahmebögen. So kann es generelle Formulare 
(Kontaktdaten Mandant*in/Gegner*in, Sachverhalt) geben, oder spezielle Formulare 
für Scheidungen/Familiensachen, Unfallschadenberichte, arbeitsrechtliche oder bau-
rechtliche Angelegenheiten. 
Diese Bögen fragen neben den Kontaktdaten und dem Sachverhalt bereits viele 
wichtige Informationen ab, die zur Bearbeitung des Mandats notwendig sind und 
können automatisiert an die Kanzlei gesendet werden (eine entsprechend struktu-
rierte Weiterverarbeitung in einer elektronischen Handakte ist damit gegeben und 
sorgt für verschlankte Prozesse). 
Solche Bögen reduzieren Nachfragen und Bearbeitungszeiten und zeigen nach au-
ßen, dass die Kanzlei strukturiert und professionell agiert. Mandantinnen und Man-
daten können bei (telefonischer) Anfrage höflich auf diese Bögen verwiesen und 
angehalten werden, diese entsprechend digital auszufüllen, notwendige Unterlagen 
als Dateien bereitzustellen und der Kanzlei zukommen zu lassen. Auf diese Wei-
se können Mandate schneller und effektiver zugeordnet, Akten angelegt und intern 
verteilt werden. Der Aufwand für Scannen, Aufbewahrung und Rücksendung von 
Papierdokumenten entfällt damit weitgehend. 

Während der Mandatsbearbeitung ist auf eine sichere Kommunikation mit Man-
dant*innen und Dritten zu achten. Die reine E-Mail-Korrespondenz ist eine unsichere 
Variante (entspricht technisch gesehen dem Versenden von Briefen in einem offenen 
Umschlag), denn sie kann von Hackern relativ leicht durchbrochen und abgefangen 
werden. Allerdings finden sich einige Möglichkeiten auf dem Markt, um (berufs-
rechtlich) sicher und effizient zu kommunizieren. Zu nennen sind hier z. B. »DATEV-
net«, »5FSoftware«, »FTAPI« oder die »MavoRA« (s. weitere Beispiele in der Rubrik 
»Mandantenkommunikation« unter www.legal-tech.de). Diese können auch für die 
berufsrechtlich sichere, interne Kommunikation verwendet werden und ersetzen da-
mit E-Mail oder gar WhatsApp.

Auch die Nutzung der sogenannten WebAkte ist beispielhaft zu nennen. Hierüber 
haben Mandantinnen und Mandanten passwortgeschützten Zugriff auf ihre Akte und 
können jederzeit und überall den aktuellen Sachstand, Post, Entwürfe etc. einse-
hen. Auch die Kommunikation mit Dritten, wie Haftpflicht- oder Rechtsschutzversi-
cherungen, ist über ähnliche Portale möglich. Sobald neue Dateien in der WebAkte 
vorhanden sind, wird der Mandant bzw. die Mandantin automatisiert informiert und 
kann darauf zugreifen. Es entfällt der Aufwand für das Erstellen von Kenntnisnahme-
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schreiben und auch die Anzahl von Nachfragen bzw. Telefonrücksprachen reduziert 
sich drastisch. Nach Abschluss des Mandats wird dieser Zugang gesperrt und die 
WebAkte geschlossen. Die elektronische Handakte, die in der Kanzlei z. B. mittels 
spezieller Fachsoftware geführt wird, ist davon nicht betroffen. Sie existiert selbstre-
dend im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weiter.

Bei aller digitalen Verarbeitung von neuen Mandaten oder Informationen bzw. 
E-Mails (und beA!) von Bestandsmandaten sollte zwingend die Einbindung dieser 
neuen Wege des Posteingangs in eine Organisationsanweisung »Posteingang« 
und »Fristen- und Terminbearbeitung« erfolgen. Umso mehr, da Sorge getragen 
werden muss, dass Fristen und Termine erkannt, notiert, überwacht und intern 
an die verantwortliche Person übermittelt werden. Die Nutzung digitaler Wege 
macht die Kanzleiführung nicht frei davon, das Fristenmanagement entsprechend 
anzupassen, und BGH-konforme Organisationsanweisungen zu erstellen und 
(stichprobenartig) zu überprüfen.

In den Workflow der Aktensachbearbeitung ist auch die Nutzung von digitalem Dik-
tat und Spracherkennung einzubeziehen. Zum einen können digitale Diktate dezent-
ral verschickt und bearbeitet werden, zum anderen reduziert die Nutzung von Spra-
cherkennungssoftware die tatsächliche Zeit, die mit der Bearbeitung von Diktaten 
aufgewendet werden muss.

Interne Kommunikation und Feedbackrunden
Werden interne Abläufe digitalisiert oder neue Software bzw. Tools eingerichtet, 
muss das gesamte Kanzleiteam entsprechend vorbereitet und geschult werden. Be-
reits in der Planungsphase sollten Mitarbeitende aller Hierarchieebenen integriert 
sein und ihr Feedback abgeben dürfen. Dies sichert die Akzeptanz und Praxistaug-
lichkeit von Abläufen und Systemen.
Generell sollte in der Kanzlei eine offene Fehler- und Feedbackkultur herrschen. 
Durch Abhalten regelmäßiger Meetings, in denen alle Mitarbeitenden von ihren Er-
fahrungen berichten, positive und negative Entwicklungen schildern und gemeinsam 
an Lösungen gefeilt wird, wird die Wertschätzung in Richtung der Mitarbeitenden 
deutlich. Die Qualität der Abläufe wird erhöht und Schwierigkeiten frühzeitig erkannt 
und abgestellt. Ein gutes Kanzleiteam ist dabei immer offen für Veränderungen (»agi-
le Kanzlei«) und spricht nicht nur über Fehler, sondern auch über Entwicklungspoten-
ziale und Verbesserungen. Es kann hilfreich sein, in diese Meetings auch Fachleute 
aus den Bereichen IT allgemein, Datenschutz, Cybercrime oder Marketing einzube-
ziehen. Das gemeinsame Brainstorming ist teambildend und trägt gleichermaßen 
dazu bei, dass z. B. die größtmögliche Quote an Digitalisierung innerhalb der Kanzlei 
ausgeschöpft wird.

Fazit: Digitalisierung als Win-win-Situation
Die konsequente Nutzung digitaler Arbeitsprozesse ermöglicht nicht nur neue 
Chancen der Mandatsanbahnung und -betreuung, sondern sorgt auch für eine Ver-
schlankung von Arbeitsabläufen und der Sicherung einer gleichbleibend hohen Ar-
beitsqualität. Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden in reinen verwaltungs- und or-

Hinweis

Offene Fehler- und
Feedbackkultur ermöglichen
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ganisatorischen Tätigkeiten entlastet, frei gewordene Zeitressourcen können leichter 
für fachliche Mandatsbearbeitung genutzt werden. 
Die Einführung von veränderten Prozessabläufen und Tools muss gut geplant und im 
ständigen Dialog mit dem Kanzleiteam und weiteren Spezialisten und Spezialistin-
nen erfolgen. So erhöht die Digitalisierung nicht nur den unmittelbaren Kanzleierfolg, 
sondern auch die Mitarbeiter- und Mandantenzufriedenheit.

Die Autorin 
Rechtsfachwirtin und Personalmanagerin Viviane Schrader
ist zurzeit hauptberuflich Gesellschafterin der Tietje & Schrader oHG, Kanzlei-Consul-
ting. Zu ihren Spezialgebieten gehören Kanzleiorganisation und -management, Per-
sonalmanagement und Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Schrader besitzt mehr-
jährige Berufserfahrungen als Rechtsfachwirtin und Bürovorsteherin einer großen 
Kanzlei. Sie ist Dozentin für Personalwirtschaft, Mandantenbetreuung und Büroor-
ganisation. Zudem ist sie an der Vorstandsarbeit in der regionalen Berufsvereinigung 
RENO Bremen e. V. beteiligt.

So gelingt die Digitalisierung – 
die wichtigsten Faktoren auf einen Blick:

1. Machen Sie sich bewusst, dass heutzutage viele potenzielle Mandant*innen 
im Internet nach Anwältinnen und Anwälten suchen. Mit einer guten Kanzlei-
website können Sie diese von Ihrer Kanzlei überzeugen. 

2. Gestalten Sie die Kontaktaufnahme über die Website so einfach wie mög-
lich, z. B. durch ein Kontaktformular oder die Nutzung von E-Mail-Adressen 
zu rechtlichen Schwerpunkten (z. B. »arbeitsrecht@musterkanzlei.de«). Die 
Bereitstellung von Online-Vorträgen oder einer Video-Erstberatung kann 
ebenfalls dabei helfen, potenzielle Mandant*innen von Ihrer Kompetenz zu 
überzeugen. 

3. Durch einen guten Downloadbereich auf Ihrer Kanzleiwebsite, der alle wich-
tigen Formulare für Ihre Mandant*innen bereithält, können Sie Ihre Bear-
beitungszeiten verringern. Bearbeitungszeiten können durch die Einführung 
einer E-Akte auf die alle Beteiligten Zugriff haben, verschlankt werden. 

4. Achten Sie bei der Digitalisierung der Mandantenkommunikation auch auf 
den Datenschutz. Es gibt Tools, die eine berufsrechtlich sichere und effiziente 
Kommunikation möglich machen.

5. Führen Sie regelmäßige Feedbackrunden durch, auch abteilungsübergreifend. 
So findet ein Austausch zum Thema Digitalisierung statt und es kann gemein-
sam im Team an Lösungen gearbeitet werden.

Checkliste


